
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/9/17 ABGB § 836
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1996

Norm

ABGB §836 Übs

ABGB §836 Info

Rechtssatz

Übersicht der Entscheidungen zu § 836 ABGB

A Abgrenzung zwischen streitigem und außerstreitigem Verfahren

B Bestellung

C Abberufung

D Sonstiges

Informationen zu § 836 ABGB

Verweisungen:

Entscheidungen über die Stellung des Verwalters siehe unter § 837 ABGB
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